
Protokoll

öec im ftäötlfdien Sitiungsfaale ftattfi'nöenöen i,. öffentlichen

6ememöetflt6^g^uno öec gtaöt Zmettl

am 4* Mal

iOocfitienöcc: Bürgermeister Hermann Feucht

{SegenmactlQ öle Herren:

lOiKbucQecmeiftec:-Johann yiPkl*r

ßefdläftöfÜllCenÖe lßEmdnÖECntE:Ree*Rat Emil Seifert,_Ing. Josef Schabes.

©EmdnÖCtQtß: Friedrich Rößler, Franz Kern, Rudolf Thaller,

Alois Auferbauer, Franz Lichtenwallner, Anton Redl, Anton Ander1,

f
Johfcnn Weghuber, Valentin Vinzenz, Josef Kolmer,

lEntfdiulöigt:

flicht enttdiul&iot:

Iflochöem öec lOotflheriöe öle BefdilußföWghei't öec lOetfammlurig honftati'ert

hat, uritö öie Siftung eröffnet.



1•) Begrüssung der neaernannten Gemeinderäte and

and Dank an die Ausgeschiedenen.

Der Bgm. berichtet, daß nach Abberufung durch

das Amt der n.ö. Landesregierung der Gemeinde -

rate Ludwig Engelmayer und Karl Vogl an derer

Stelle Friedrich Rößler uiid Alois Auferbauer

namhaft gemacht wurden.

Bgm. begrüßt die beiden neuernannten Gemelnd«-

rate herzlich Uhd hofft auf eine gute Zu¬

sammenarbeit, um für das Wohl der Stadtge¬

meinde zu sorgen. Gleichzeitig spricht er

den scheidenden Gemeinderäten Ludwig Engel¬

mayer und Karl Vogl persönlich den Dank aus

gnd bittet um Zustimmung des Gemeinderates,

daß ihnen im Namen des ganzen Gemeinderates

schriftlich der Dank und die Anerkennung aus¬

gesprochen wird.

Bgm. verliest den Erlaß 56/1948 der B.H. weg«n

Befangenheit tfon Gemeindeausschußmitgliedern

2.) Bildung neuer Ausschüsse.

G.B. Lichtenwallner nominiert die von der

Ö.V.P. vorgeschlagenen Gemeinderäte, die in

die einzelnen Ausschüsse entsandt werden*

Verwaltung und Personalt Rößler, Thaller.

Schulen: Auferbauer, Kern.

Krankenhaus: Rößler, Kern.

Bau- und Siedlungswesen: Schabes, Kern.

Wohnungen: Rößler, ^uferbauer.

Wirtschaft: Thaller, Lichtenwallner.

Finanz- u. StOberverwaltung;: Schabes, Thallei .

Geschäftaführende Gemeinderäte:

Schabes, Rößler.

Revisoren: Auferbauer.

3») Böricht des Finanzausschusses.T 11

G.R. Ing. Schabes als Obmann des Finanzaus¬

schusses berichtet über den finanziellen

Stand der Gemeinde und erörtert weiter, daß

die Steuern unbedingt erhöht werden müssen,

da sonst die Gemeinde ihre Ausgaben nicht

decken kann.

Vom Finanzausschuß werden daher nachstehende

Erhöhungen auf folgende Prozentsätze vor¬

geschlagen:

Grundsteuer auf 50 %

Gewerbesteuer auf 50 %

Getränkesteuer: 10 % von sämtlichen Getränke: i

außer Bier und Milch und zwar von allen

Gastwirten, Kaufmannsgeschäften, Apotheken,

and Drogerien unsw.

Wird zur Kenntnis genommen.

Einstimming angenommen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.
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Hundesteuer: Für den ersten Hund 20.- S,

für Jeden weiteren Hund 50.- S.

Vergnügungssteuer: Für Sport und kulturelle

Veranstaltungen 10 %, für Kino, Theater

und Tanzveranstaltungen 15 %.

Anzeigeabgabem Abgaben von Anzeigen in

Zeitungen und Druckwerken(Inserate) 10 %

des Entgeltes.

Ankündigungsabgaben: nach der gesetzlichen

Vorschrift.

Verwaltungsabgabe»t Sur Bezugscheine 50 g,

für Dokumente 1.- S.

Baukommi s3tonsgebühren:———■■»—-mmmmmmw n 111
Für Kommissionen 40.- S,

für Kollaudierungen 50.- S.

Die Mitglieder der" Baukommission erhalten

pro Tag je 10.- S.

Müllabfuhr: Für Haushalte *12.- S, für

Betriebe mit kleiner Abfuhr 30.- S und mit

großer Abfuhr 60.- S

Für außergewöhnliche Fälle, wie Fürsorge-

rentner unsw. kann der Gemeindevorstand

Ermäßigungen erteilen.

Wasserzin3:

Erhöhung der derzeitigen Gebühren um 50 % .

Markt8tandgebühren:

Jahrmärkte - kleiner Stand 5»- S ,(

großer Stand 10.- S.

Viehmärkte- Kleinvieh 2.- S,

Großvieh 3»- S.

Steckschilder: 2.- S pro Jahr Anerkennunga-

zins.

Tankstellen: Der Anerkennungszins für die

Tankstellen wird um 50 % erhöht.

BadebenütZungsgebühren: Für Erwachsene 50 g,

für Kinder und Schüler bis zu 14 Jahre 20 g«

Für die Badewärterin sind 50 % von den Ein¬

nahmen als Gehalt vorgesehen.

Für die Benützung: des Sitzungssaales 3ind

15»- S halbtägig, 30.- S ganztägig zu bezahlten«

Klavier 50.- S

Sportplatz 50.- S

Lastauto 25.- S pro Stunde

Arbeiter 5.- S " "

Sand 20.- S bis 25.- S

Steine 35«- S

Ziegel pro Stück —.50 S

öffentliche Feilbietungen: ^0 %

G.R. Lichtenwallner stellt zur Erhöhung der

Getränkesteuer den *ntrag, daß es dem Gemeirlde-

vorstand überlassen bleibt zu bestimmen, die

fi
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Einstimmig angenommen.



Getränkeateuer vom Einkaufspreis oder vom

Verkaufspreis zu berechnen.

Vor der Abstimmung zur Irhöhung der Grund¬

steuer gibt Herr G.R. Thaller im Namen der

Wirtschaftsbesitzer seiner Fraktion eine

Erklärung abt

Er wurde beauftragt, nur unter der Bedingung

zuzustimmen, nicht nur den Sportplatz und

die Badeanstalt neu zu gestalten und in¬

standzuhalten, sondern auch für die land¬

wirtschaftlichen Güterwege zu sorgen, daß

diese in ordnungsgemäßen fahrbajiren Zustand

bis zur ^vnte gebracht und erhalten werden.

Vabgm. berichtet daraufhin ausführlich über

die Badeanstalt und ien "Sportplatz und stimmp

dem Antrag des G.R. Thaller zu, ob aber die

Wege bis zur Ernte alle hergerichtet sind,

ist nicht bestimmt, es wird jedenfalls was

möglich ist gemacht werden.

Friedhof und Leichenbestattungsgebühren;

Für Ankauf eines Eigengrabes auf 10 Jahre»

in der I.Klasse S 120.-

100.-

50.-

40.-

40.-

Leichen auf 20 Jahre S 50p.-

" " II. "
N .. m# N

Kindergräber

Armengräber

Gruftstellen für
H H

s

S

S

S

2

5 ö 753.-

75.-
150.-

S 60.-

s 75.-
S 40.-

Die Grüfte werden nicht auf Friedhofsdauer

vergeben.

Monumentgebühren:

Für Gräber S 30.-

für Halbgrüfte S 60.-

für einfache Grüfte S

für Familiengrüfte S

Beerdi^ungsRebührent

Für ein einfaches Grab

" " tiefes Grab

" " Kindergrab

Beisetzungsgebühr in Grüften S 100.-.

Graberhaltungsgebühren t

S 50.- für zehn Jahre.

Lelchenbestattuns:

Leichenträgergebühren

Uniformbeitrag

für Bahre und Bahrzeug

Totenschaugebühr

G.R. Lichtenwallner beantragt, daß der Ge¬

meindevorstand die Grabgebühr für sehr arme

Leute in außergewöhnlichen F/£ällen ermäßigen

kann.

S 10 .- pro Mann

S 2.- " "

S 15.- insgesamt,

S 10.-.

Einatimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

%nstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen«

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen,

EinstimAig angenommen.



3.)

6.)

Wasserleitung!

Bgm. berichtet über den Zustand der Wasser¬

leitung und bringt dem Gemeinderat die An¬

ordnung der n.ö. Landesregierung zwecks

Ankauf eines ^uarzsandes für die ^iltrierun ;

des Wassers und eröffnet darüber die Debatt

Da die Gemeinde zur Zeit finanziell sehr

schlecht steht und bis jetzt der Bachsand

seine Dienste geleistet hat und nach den

Ergebnissen der Untersuchungen immer fest¬

gestellt wurde, daß das Wasser keine

Typusbazillen eihalt, wird dem Ankauf des

Quarzsandes, der sich voraussichtlich auf

S 35*000.- stellen wird, nicht zugestimmt.

Anstellung eines Wassertechnikers.

Der Gemeinderat ist zur Zeit nicht in der

Lage einen Wassertechniker anzustellen.

G.R. Llchtenwallner beantragt die Er¬

stellung eines Regulierungsplanes über

das Wasserrobrnetz im Stadtgebiet Zwettl.

Staubecken.

berichtet, daß das vor zirka einem

Jahr errichtete Staubecken bei der Wasser¬

leitung schon schadhaft ist daß ein dies¬

bezügliches Schreiben an die Baufirma

Wenzl Hartl in Echsenbach übersandt wurde.

G.R. Vinzenz als Vertreter der ^irma feibt

bekannt, daß seinerzeit die Arbeitsdurch¬

führung dem Voranschlag entsprochen hat,

gibt jedoch die Erklärung ab, daß sich

Herr Hartl persönlich das Staubecken in

Kurzer Zeit besichtigen wird, um das Nötige

zu veranlassen.

4.) Schulbaracken, Anbauten:

G.R. Reg. Rat Seifert erstattet über diese

Angelegenheit Bericht, nachdem aber der

Bürgermeister in den nächsten Tagen nach

Wien fährt und dort beim Bundesministerium

für Unterricht wegen der Erhaltung des

Realgymnasiums vorspricht, wird diese

Angelegenheit dem Gemeindevorstand zur

Beschlußfassung überwiesen.

Grundtausch Geizenauer.5.)
Da die Zuschrift des Notars noch nicht

eingelangt ist, wird die-se Angelegenheit

in der nächsten Sitzung behandelt.

Parzellenänderung Millinger Kesselboden.

Der Bericht des GrR* Redl Jh f• SA

Wohnungen im ehemaligen Finanzamt.

Bgm. berichtet über die schon öfters statt¬

gefundenen Unterredungen mit Herrn Bezirks

hauptmann und fcibt dessen Vorschlag für di

Einweisung bekannt:

Einstimmig angenommen,

ä.R. Ing. Schabes wird ersucht, diese

Pläne zu erstellen und dem Gemeinderat

bei der nächsten Sitzung vorzulegen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

wird zur Kenntnis genommen.



fl u s 3 u g aus ber

iF«M6f)ofs>~$rtotsn0 btt Statt 2tmttt.
Propftti=$rieöIjof unö Syrnauer §ricöljof.

§ 2. Alle Derftorbenen werben ohne 3al?Iung einer Aufnahmsgebühr im
Syrnauer $riebhof ober am propftei=$riebhof beerbigt, wenn fie innerhalb ber
folgenben ©rtsgemeinben geftorben finb:
a) ©rtsgemeinbeStabt3wettlmitbenKataftralgemeinben ©berfjofu. Böhmhöf.
b) ©rtsgemeinbe ©fdjtoenbt mit ben Kataftralgemeinben ©fdjwenbt,

ITtoibrams unb Syrafelb.
c) ©rtsgemeinbe ©rabnitj mit ber Kataftralgemeinbe ©rabniß.
d) ©rtsgemeinbe ©roß=J}asIau mit ber Kataftralgemeinbe ©roß=fjaslau.
e) Don ber ©rtsgemeinbe ®ber=Stra{jlbacfj nur bas ffinjel^aus „Reutoirtshaus".
f) Don ber ©rtsgemeinbe Schloß Rofenau nur bas Ginjelljaus „Biber=Rlühle".

Soll jemanb, ber außerhalb ber im § 2 angeführten ©rtsgemeinben, be3®.
©emeinbeteüen geftorben ift, auf einem ber beiben $riebhöfe beerbigt
werben, fo beträgt bie Aufnahmegebühr S 20.—, wenn er feinen orbent!id?en
IDohnfit} innerhalb biefer ©rtsgemeinben, unb S 40.—, wenn et ihn außer¬
halb berfelben gehabt hat.

§ 3. Außerhalb ber oben bejeidjneten ©rtsgemeinben Derftorbene
tonnen nur mit Bereinigung ber politifdjen Befjörbe bes Sterbeortes in einem
ber beiben $riebhöfe beerbigt, be3a). hief?er übergeführt werben.

§ 4. ©räbergattungen. 3ur Aufnahme ber £eidjen bienen folgenbe
©räbergattungen:

A. ©etDÖhnlidjes ©rab. Diefes hat für Kinber unter einem 3ahr c'nc
innere £änge oon 1 m, eine foldje Breite oon 50 cm unb 1.25 m ffiefe.

$ür Grwachfene eine innere £änge oon 2 m, eine Breite oon 80 cm unb
2 m ©efe. Das ©rab fann als tiefes ©rab mit piaß für 3u>ei £eidjen beftellt
werben unb hat bann eine Siefe oon 2.50 m. Das gewöhnliche ©rab ift nietet
ausgemauert, fann feboch mit einem Kreu3 ohne Untermauerung, aber mit
einfachem ©runbftein Derfefjen fein. Die größte Ejölje für Krem unb ©runb=
ftein ift mit 2 m pon ber Bobenflädje an feftgefe^t.

Die ©rabgebiihr für ein foldjes ©rab beträgt:
§ür ein Kinbergrab für Kinber unter einem 3al?r s 50.—.
$ür ein ©rab I. Klaffe für (Erwachfene S 120.—

tt „ ,, "■ Klaffe S 100.-
, I". Klaffe s 50.-

B. $amiliengrab. Diefes hat eine innere £änge oon 2 m unb eine
foldje Breite oon 1.60 m. Die ©rabgebühr beträgt bas Doppelte ber ©ebüljr
für gewöhnliche ©räber.

C. IHonumentgrab. Diefes ift nicht ausgemauert, fann jebodj mit einer
ffinfaffung aus Stein ober Beton ober mit einem Denfmal aus Stein ober
Beton ge3iert fein. BTonumentgräber haben einfdjließlich ber ©nfaffung
unb bes Denfmales eine £änge Don 2.20 m unb eine Breite oon 1 m, be3w. eine
£änge »on 2.20 m unb eine Breite oon 2 m, wenn es Jamiliengräber finb.

$ür ein einfaches ITTonumentgrab ift eine einmalige TUonumentgebühr
con S 30.—, für $amiliengräber eine folcfye uon s 60.— 3U be3ahlen.

Dor Aufteilung ber (Jinfaffung unb ber THonumente ift bie 3uftimrnung
ber $riebhofsfommiffion ein3ufjoIen unb bie ITTonumentgebühr 3U erlegen.



D. fjalbgruft. fjalbgrüfte haben eine innere £änge oon 2 m, eine folche
Breite oon 85 cm unb eine (liefe oon 2 m. Diefe fann nom ©runbe aus 3ur
Hälfte einfad) ausgemauert roerben ober nicfjt, mit starten imprägnierten
$öfjrenpfoften überfüllt unö fobann mit (Erbe überbecft fein. Die ©rabfohle
barf nidjt gepflaftert ober betoniert fein. Äußerlich tonnen fie ben IHonument5
gräbern ober ben ©rüften ätjriltdj ausgeftaltet fein, fjalbgrüfte haben mit
(Einfchlufj ber (Einfaffung unb bes Dentmales eine £änge non 2.50 m, eine
Breite oon 1.15 m unb eine fjöfje oon 30 cm.

Die ©ruftgebüfjr beträgt für eine fjalbgruft auf bie Dauer oon 20 3ahrc"
S 500.—, aufoerbem ift eine einmalige TTtonumentgebühr oon S 75.— 3U be=
3ahlen.

E. (Einfache ©ruft. Diefe ift innen 2.20 m lang, 1 m breit unb 2.50 m
tief. 3n einer einfachen ©ruft bürfen fjöchftens 3tr>ei £eid?en oon (Erroachfenen
ober bie eines (Erroachfenen unb 3roei Ceidjen oon Kinbern unter 10 3ahr«n
beerbigt roerben.

mit (Einfcblufe ber (Einfaffung unb bes Dentmales haben einfache ©rüfte
eine £änge oon 3 m unb eine Breite oon 1.50 m. ©rüfte finb ausgemauert
ober aus gutem Beton-IRauerroert, an ber Sohle unb an ben Seitenroänben
mit PortIanb=3ement ausgeputzt, mit einer gut paffenben fteinernen (Ein¬
faffung am ©ruftranbe unb einem fyermetifcfy fdjliefeenben Dedel aus Stein,
beffen $al3 in ben Steinbelag minbeftens 5 cm übergreifen mufj, oerfeljen.
Die $ugen 3toifd?en Decfplatte unb bem Steinbelag finb mit gutem Steintitt
forgfältig aus3ufüllen.

§ür bie ©ruftftelle unb bie Beilegung ber erften £eidje ift eine©ruftgebül?r
oon S 500.— für bie Dauer oon 20 3al?ren 3U entrichten, ferner eine ein*
malige TTtonumentgebühr oon s 75.—.

F. gamiliengruft. Diefe ift innen 2.20 m lang, 2 m breit unb 2.50 m
tief. Sie bient 3ur Aufnahme oon höchftens fecfjs Ceictjen r>on (Erroachfenen
ober oerhältnismäfjig fooielen Ceidjen oon Kinbern unter 3efyn 3al?ren, roobei
3t»ei Kinbesleidjen ber £eicfye eines (Erroachfenen gleid?gef?alten roerben. ITtit
(Einfchlufe ber (Einfaffung unb bes Dentmales haben $amiliengrüfte eine £änge
non 3 m unb eine Breite oon 2.50 m. Ausführung roie einfache ©rüfte.

Die ©ruftgebüfyr beträgt für eine $amiliengruft für bie Dauer oon
20 3al?ren s 750.—, ferner ift eine einmalige TlTonumentgebüIjr oon S 150.—
3U entrichten.

DieBeifetjung ber £ eichen in ©rüften barf nur in TTtetallfärgen ge}d?ef?en.
Bei IRonumentgräbern, fjalbgrüften unb ©rüften ift bie Ausmauerung

unb $unbamentierung ber Dentmale, fjerftellung unb Aufteilung ber ©rab=
fieine unb ITlonumente Don ben Parteien auf ihre Koften 3U oeranlaffen.
Der (Erbaushub, bas Derführen ber ausgehobenen (Erbe auf ben oon ber
$riebhofstommiffion angeroiefenen piaij, bas (Öffnen, Schliefen unb Der-
titten ber ©rüfte ift non ben Parteien unter Auffielt bes $riebljofsroärters 311
oeranlaffen.

An ber £ängsfeite ift 3roifdjen 3roei ©räbern minbeftens eine 40 cm ftarte,
an ber Kopffeite eine 60 cm biefe (Erbroanb 3U belaffen. Bei Jjerftellung einer
tlntermauerung für ©rabfteine, Aufftellen ber Dentmale unb Ausgeben oon
©rüften bürfen bie oorangefüfjrteti glädjenmafje nicht Übertritten, bie
©rabhöhle nicht eröffnet unb bie neben befinblicfjen ©räber, ©rüfte unb
IDege nicht befebäbigt roerben.



(Eine etwaige Derunreinigung ober Befähigung bei (Erbaushub, Aus*
mauerungen, Anbringen oon (Einfaffungen unö Aufteilung oon Denffteinen
ift oon öem Sdjulötragenöen, be3ro. öeffert Auftraggeber, auf feine Koften in
öen früheren Stanö 3U fet$en.

Dorangeführte Arbeiten öürfen nur unter Auffidjt öes $rieöhofsroärters
qemacfyt roeröen.

§ 5. Bceröigungsgebüljren. $ür ein geroöhnlidjes ©rab beträgt öie
©ebüljr für öas (Bffnen, Derfenfen öer £eiche, Schliefen 6es ©rabes unö
(Errichtung öes Dorfdjriftsmöfeigen ©rabfyügels S 60.—,
für ein tiefes ©rab mit piatj für 3roei Ceidjen S 75.—,
für ein Kinöergrab für Kinöer unter 1 3ahr S 40.—.

Bei ITTonumentgräbern ift öie Beerbigungsgebüfyr öiefelbe roie bei ge=
roöhnlidjen ©räbern, öo<h ift öas (Entfernen öer Htonumente unö (Einfaffungen
nötigenfalls öurdj Sadjleute über Deranlaffung öer Partei unö auf öeren
Koften aus3ufüfjren.

Bei ©rüften unö fjalbgrüften ift öie Beifeijung öer erften £eidjen ge=
büfyrenfrei, für jeöe roeitere £eidje ift eine Beifetjungsgebüljr oon S 100.— 3U
entrichten. Das (Öffnen unö oorfchriftsmäfoige Derfdjliefeen öer ©rüfte ift
über Deranlaffung öer Parteien unö auf öeren Koften öurdj $adjleute aus3u=
führen unö unter Aufficht öes §rieöhofsroärters.

§ 6. (ErJjaltungsgebüljr. IDenn nadj öer legten Beeröigung 10 3al?rc,
be3to. bei Kinöern unter 3efyn 3a^re 8 3afyre, oerfloffen finö, fo fann öie
$rieöf]ofsfommiffion über ein geroöfynlidjes ©rab oöer ein UTonumentgrab,
nach Ablauf öer 20 3ah*e au<h über eine tjalbgruft frei oerfügen unö fönnen
öiefelben mit £eidjen roieöer belegt roeröen, falls nicht red^eitig, ö. i. roenig=
ftens örei ITtonate oor Ablauf öer 8, 10 oöer 20 3af?re, öie (Erhaltung öes
©rabes (öer ^albgruft) bei öer $rieöljofs!ommiffion angefucbt unö öie (Er=
haltungsgebüfjr für roeitere 8 3al?te für Kinöergräber, 10 3ahte für geroöhn=
liehe unö ITTonumentgräber unö Jjalbgrüfte im oorljinein erlegt rooröen ift.
Die $rieöfyofsfommiffion ift nicht oerpflidjtet, öie Parteien auf öen Derfalls=
termin aufmertfam 3U machen.

IDirö um öie (Erhaltung eines ©rabes oöer einer fjalbgruft nicht redjt=
3eitig bei öer $rieöhofsfommiffion angefudjt unö öie (Erhaltungsgebühr nicht
recf;t3eitig erlegt, fo roeröen Kreu3, Denfmal unö (Einfaffung oon öer $rieö=
hofsfommiffion abgeräumt unö auf öen fyie3U beftimmten piatj im grieöhof
aufgeteilt, oon roo fie öurd? öie (Eigentümer nach ITachroeifung ihres An=
rechtes unö 3ablung öer Koften für öas Abräumen bei öer $rieöhofsfommiffion
innerhalb eines 3af?res abgeholt roeröen fönnen. IDirö roährenö öiefes 3ahrcs
fein berechtigter Anfprud? öarauf geltenö gemacht, fo oerfügt öie $rieöhofs=
fommiffion frei über öiefe ©egenftänöe.

Sdbaöhafte oöer fonft oerunftaltete Kreu3e oöer Denfmale müffen über
Aufforderung öer S^e^^ofsfommiffion ausgebeffert oöer befeitigt roeröen,
roiörigenfalls öie fjerftellungsarbeiten auf Koften öes (Eigentümers oon öer
$rieöbofsfommiffion oeranlafct roeröen.

a) Die (Erhaltungsgebühr beträgt: $ür ein Kinöergrab, für ein
einfaches ©rab, ITtonumentgrab oöer eine fjalbgruft, roenn nach öer legten
Beeröigung 10 3°hre, be3ro. bei Kinöern unter 3ehn 3ahren 8 3ahre. bei
fjalbgrüften 20 3ahre oerfloffen finö, für roeitere 10 3<*hre s 30.—. Had? Ab¬
lauf öiejer 10 3ahre beträgt öie (Erhaltungsgebühr für eine neuerlidje Der=
längerung auf roeitere 10 3ahre s 40.—.



Das $ortbejtefjen eines Stabes über 30 3afyre (bei fjalbgrüften 40 3afyte)
tjärigt nort öem oerfügbaren piatj unö öer Betoilligung 6es ©emeinöe=flus=
Jd^uffes öer Staöt 3n>ettl ab.

Die Parteien finö »erpflicfytet, öie ©räber in fauberem unö gepflegtem
3uftanö 3U erhalten. $ür oertoafyrlofte ©räber fann eine Derlängerung nadj
Ablauf öer 8, be3to. 10 3afyte nadj öer Beeröigung öurd? öie $rieöl;ofs=
Kommiffion abgelehnt toeröen.

b) ©rüfte: IDill jemanö öie (Erhaltung einer ©ruft für eine beftimmte
3eit oöer öauernö ficfyem, fo fann öies nur mit 3uftimmung öes ©emeinöe*
flusfcfyuffes öer Staöt 3a>ettl unö öurd? IDiömung eines entfpredjenöen Be=
träges gefdjefyen.

©rüfte oererben fidj nur innerhalb öer Samilie, ö. tj. oon filtern auf um
oerljeiratete Kinöer oöer oerfyeiratete Söfyne, folange öer $rieöfjof oöer jener
Geil, in toelcfyem öie ©rüfte liegen, feinem 3n>ecfe als Ruljeftätte 3ugeroenöet
bleibt unö felbe in gutem 3uftanöe erhalten toeröen.

IDirÖ öer $rieöfyof oöer ein Geil öesfelben aufgelaffen, fo Ijat feinerlei
<£ntfd?äöigung ftatt3ufinöen.

Auf feinen $all fann öas Benütjungsrecfyt Don ©rüften an fremöe Perfonen
oerfauft oöer übertragen toeröen.

3eöe ©ruft mufe in allen (leiten oon öem (Ertoerber oöer öeffen Red?ts=
nadjfolger ftets in gutem Stanöe erhalten toeröen. 3" öringenöen Sailen
fann öie $rieö^ofs=Kommiffion fofort oerfügen, öafj öer fidjerfyeitsgefäfyrlidje
3uftanö auf Koften öes ©ruftbejitjers behoben toirb.

Über ©rüfte, toeldje 3U oerfallen örofyen, toirö oon öer $rieöf)ofs=
Kommiffion nacfy fecfjs IHonaten frei oerfügt, toenn einer öiesbe3Üglidjen fluf=
foröetung an öie 3U öeren (Erhaltung oerpflicfjteten Perfonen nidjt ent=
fprocben toirö oöer eine Öiesbe3üglicfye Derlautbarung an öer ©emeinöe=flmts=
tafel öurcfy oier IDocfjen unö eine öreimalige Derlautbarung in öer amtlichen
IDiener 3eitung erfolglos bleibt. Die Koften öiefer Derlautbarung fjaben öie
Parteien 3U tragen. 3n öiefem $alle ift öas Recfjt auf öie ©ruft erlofcfyen;
es toeröen fämtlicfye ©ruftbeftanöteile (fiinfaffung, Decfel, ©itter, lUonument,
Kreu3 u. ögl.) oon öer$rieöl|ofsfommiffion befeitigt unö anöertoeitig oerroertet.

Die Särge mit öen £eid}enreften toeröen an einem anöeren ge3iemenöen
Plaij im $rieöl|of beigefetjt.

§ 7. Dcrfdjieöenes. Die bei öer Reinigung öer EDege unö ©äuge, 3n=
ftanöfyaltung unö flusfdjmücfung öer ©räber gesammelte (Eröe u. ögl. mufc
oon öen betreffenöen Perfonen auf öen fjie3u beftimmten piatj gebracht toeröen.
Derun3ierenöe Kran3tefte finö oon öen ©räbern 3U entfernen.

Die (Erteilung öer Bereinigung 3um flufftellen oöer Anbringen oon
©rabfteinen, ©rabfreu3en, Denffteinen, ©eöenftafeln, ©rabeinfaffung, ©ittern,
feften ©rablaternen u. ögl. ift 3unäd?jt oon einem jd?riftlid?en flitfudjen unö
öer Unterfdjreibung einer (Erflärung abhängig, nadj toeldjer öer (Eigentümer
öer ©rabfreu3e, ©rabfteine, (Einfaffungen u. ögl. mit fämtlicften Beftimmungen
öer $rteöbofs=©rönung einoerfianöen ift unö ferner oon öer Dorlage einer
5fi33e öes auf3ufüfjrenöen ©bjeftes, falls öiefes nicfyt einem fdjon im $rieöf}of
aufgehellten gleicht.

öie .fricMiofstxrttialtttiig
6« 6to6t Jtmtu, ji.-ö.

Druck: Berger & Schwarz, Zwcttl N.-Ö



Das Gesundheitsamt, der Bezirksschulrat,

das Gendarmeriepestenkammande und die

übrigbleibenden *ohnungen für Finanzbeamten
1

Der Antrag der B.H. Kanzleiräume zu schaffep

wird abgelehnt, es sollen "'ohnungen für

die Bevölkerung gemacht werden.

G.R. Heg. Rat Seifert erklärt, wenn der

Bürgermeister in Wien die Zustimmung wegen

Erhaltung des Realgymnasiums in Zwettl er- .

hält und die ^äume des Finanzamtes für

Schulzwecke geeignet sind, wird in diesen

Räumen des Gymnasium untergebracht.

G.R. Anderl stimmt dem Antrag des Reg.Rat

Seifert zu. Wenn jedoch Wohnungen gemacht

werden, so hat sich der "ohnungsausschuß

mit dieser Sache zu befassen.

G.R. Rößler beantragt, daß der *ohnungs-

ausschuß ermächtigt wird die Wohnungen zu

vergeben.

7.) Allfälliges.

G.R. Reg.Rat Seifert beantragt im Namen der

soz. Fraktion, daß mindestens 6 Gemeinde¬

ratssitzung im Jahre abgehalten werden.■

G.R. Reg;. Bat Seifert berichtet über dan

Beschluß, welcher in der letzten Gemeinde¬

ratssitzung zwecks Errichtung zweier Wohn¬

häuser und Ausbauten von Mansardenzimmern

in den bestehenden Gemeindehäusern gefaßt

wurde und bedauert, daß dieser leider

wegen der Währungsreform nicht durchgeführt

werden kann. Er beantragt den Ausbau der

Mansardenzimmer in den Gemeindehäusern.

Der Gemeindevorstangih|^eggg1Jggeinderat

in der nächsten Sitzung Vorschläge zu unter

breiten.

G.R. Reg. Rat Seifert stellt den Antrag

einen Arzt aus Zwettl namhaft zu machen

der vierteljährlich sämtliche Schüler unter

sucht und deren Gesundheitszustand feststellt.

Der Gemeindevorstand soll mit dem Arzt ver¬

handeln und dem Gemeinderat bekanntgeben,

welche Bedingungen er an die Gemeinde stellt.

G.R. Reg. Rat Seifert berichtet anschließen*

über die Schülerausspeisung.

G.R. Reg. Rat Seifert beantragt, daß Jahr

für Jahor eine Schulklasse mit vorschrifts¬

mäßigen Schulsesseln und Tischen ausgestat¬

tet wird, natürlich im Rahmen des Voranschla¬

ges.

G.R. Redl stellt den Antrag Herrn Hacker

Zwettl, Syrnauerstrasse zu beauftragen die

Wohnung der Familie Gratzl fertigzustellen

Einstimmig angenommen.

Einstimmig zugestimmt.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

*ird zur Kenntnis genommen.

Einstimmig angenommen.

Wird dem Bauausschuß zugewiesen



G.R. Ins. Schabe3 gibt bekannt, daß die

Postgarage vergrössert wird und fragt ob die

auflaufenden Kosten die Gemeinde oder die Po$t

selbst bezahlt.

Bgm. da der Stadtgemeinde nichts bekannt ist

ist der Gemeinderat der Meinung, daß die

Postdirektion zuerst ain Ansuchen wegen der

Vergrösserung der Garage an die Stadtgemein¬

de als Hauseigentümerin zu stellen hat.

Bgm. stellt den Antrag, daß ihm täglich der

Bericht gemacht wird, wo sich der Schauffeur

Hans Weghuber und der Vorarbeiter Ferdinand

Steiner aufhält.

Bgm. stellt den Antrag zuzustimmen, daß

die Öffentlichkeit den Saal verläßt.

8.) Personales.

Kino Zwettl.

Bgm. berichtet über diese Angelegenheit,

verliest das eingelangte Schreiben von Leo

Langauer und eröffnet die Debatte.

G.R. Anderl beantragt die Rückversetzung bis

zur nächsten Gemeinderatssitzung.

9») Posteinläufe:

Haider Johann, AutotransportUnternehmer in

in Zwettl, Parkgasse 5«

Ansuchen um Bewilligung einer Wasserrohr-

legung unter dem Niveau der Parkgasse auf

das gegenüberliegende Grundstück zum Reinige; i

und Waschen der Autos gegen Festsetzung

eines jährlichen Anerkennungszinses.

österr. Turn- und Sportunion Zwettl.

Sektion Handball.

Ansuchen um Nachlaß der Platzgebühr von

S 50.- am 4.4.1948.

WohnunKsangelegenhalt Dangl.

Da die Wohnungszuweisung an Zauner und

Kohout rechtskräftig abgeschlossen wurde,

hat sich die Gemeindevertretung mit dieser

Angelegenheit nicht weiter tau befassen.

Höllrlegl Alfred Kaufmann Zwettl,Klosterstr.nl

Ansuchen wegen Überlassung des Raumes der

Stadtbücherei.

MilchablieferunKsvorschreibunp;,

Viehablieferung .

G.Rt Lichtenwallner berichtet über das

Verhalten des Frl. Henkl in einer Ange¬

legenheit der Kartenstelle.

G.R. Anderl fragt an wegen der Bezahlung

der Kosten für die Kartenstellen.

Einstimmig angenommen«

Einstimmig eingenommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen.

Einstimmig angenommen

Dem Ansuchen wir einstimmig stattgegeben,

Einstimmig angenommen.

*ird zurückgestellt.

Wird dem Aufbringungsausschuß zu¬

gewiesen.

#ird dem Personalausschuß über¬

wiesen.

G.R. Reg. Rat Seifert wird sich über

diese Angelegenheit erkundigen.



Der Protokollprüfer»
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Der Börgermeiater:

Der Protokollführer»

Nachtrag zu Punkt 5
Parzellenänderung Gillinger Kessfeiboden.

Die drei Bauparzellen der Stadtgemeinde in

der Mühlgrabengasse Parz. Nr, 174/12, 174/1

und 174/14 sollen wie folgt geändert werden

Von der Bauparzelle 174/12 wird an den An¬

rainer Alois und Maria Gillinger eine Fläch«

im Ausmaß von 150.08 m2 zum Preis von S 2.-

pro m2 abgetreten, der Rest von 152.84 m2 udjt

der Parzelle 174/13 vereinigt.

Von derJParzelle 174/14 wird eine Fläche vor
md

114.14 an den Anrainer Josef und Aloisia Pf6

zum Preis von S 2,-r pro m2 abgetreten und d<=

Rest von 196.11 m2 der Parzelle 174/13

einverleibt. Das neue Ausmaß der Parzelle

174/13» welche im Eigentum der Stadt gemeinde
verbleibt, erhöht sich hiedurch auf 545.04 n2.

Der Protokollprüfer:

Der Protokollführer:
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Einstimmig angenommen.

Der Bürgermeister:




